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hilfe Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
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Öffentliche Anerkennung 
als Träger der freien Jugendhilfe 

 
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport - 313-3.6102.01 - 

v. 13.11.2014

Die Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport v. 28.5.1990- 
(SMBl. NRW. 2160) wird wie folgt geändert:

1. 
Bei dem Träger „Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland, Landesjugend Nordrhein-Westfalen“ 
wird der Name in „Arbeiter-Samariter-Jugend – Nordrhein-Westfalen, ASJ NRW“ geändert.

2. 
Der Träger „Arbeitskreis zentraler Jugendverbände e.V.“ wird gestrichen.

3. 
Nach dem Träger „DJO – Deutsche Jugend in Europa“ wird der Träger „down up! Einzelfallpäd-
agogik gGmbH, Sitz Wuppertal (am 3.2.2014) befristet bis zum 30. Juni 2017“ eingefügt.
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4. 
Bei dem Träger „Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen“ wird das Wort „Düsseldorf“ durch das 
Wort „Wuppertal“ ersetzt.

5. 
Nach dem Träger „Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V.“ wird der Träger 
„Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW (LAG der Fanprojekte NRW), Sitz Düsseldorf 
(am 15. Oktober 2014) befristet bis zum 31. Dezember 2017“ eingefügt.

6. 
Nach dem Träger „Lernen Fördern“ wird der Träger „LOOP gemeinnützige Kinder- und Jugend-
hilfe GmbH, Sitz Düsseldorf (am 9.10.2014) befristet bis zum 31. Dezember 2017“ eingefügt.

7. 
Bei dem Träger „Malteser-Hilfsdienst e.V. (Bundesverband)“ wird nach dem Klammerzusatz (am 
15.10.2014) der Satz „Diese Anerkennung erstreckt sich auch auf die Malteser Jugend und die 
Malteser Landesgliederungen.“ eingefügt.

8. 
Der Träger „Malteser-Jugend (Bundesverband) im Malteser-Hilfsdienst e.V.“ wird gestrichen.

9. 
Der Träger „Malteser Jugend im Malteser-Hilfsdienst e.V., Geschäftsstelle Köln“ wird gestrichen.

10. 
Der Träger „PFAD – Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V.“ wird gestrichen.

11. 
Bei dem Träger „Pfadfinderinnenschaft“ wird das Wort „Pfadfinderinnenschaft“ durch das Wort 
„Pfadfinderinnenwerk“ ersetzt und hinter dem Wort „Georg“ die Angabe „e.V.“ ergänzt.
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